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1 Allgemeine Planungsvorgaben und Planungsziele 

1.1 Aufstellungsbeschluss und räumlicher Geltungsbe-

reich 

Der Umwelt- und Planungsausschuss des Rates der Gemeinde Ost-

bevern hat am 12.12.2017 beschlossen, den rechtsverbindlichen Be-

bauungsplan Nr. 29 „Ortsmitte II“ nach den Vorschriften des BauGB 

zu ändern, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein kon-

kretes Projekt zur Neubebauung auf den Grundstücken Hauptstraße 

Nr. 48 – 54 zu schaffen.  

Auf Grund des konkreten Vorhabens (s. Pkt. 3) beschränkt sich der 

Geltungsbereich für die Änderung auf die Parzellen 664 sowie 665 

(tlw.) und 666 (tlw.) der Flur 27 in der Gemarkung Ostbevern.  

 

1.2 Planungsanlass und Planungsziel  

Der seit 1996 rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 29 „Ortsmitte II“ 

setzt beidseitig der Hauptstraße „Kerngebiet“ fest, um diese Bereiche 

als Geschäftsstraße für Handel und Dienstleistungen sowie für Gast-

ronomie (Café) zu stärken und zu entwickeln.  

Die Hauptstraße bildet innerörtlich die zentrale Achse der Handels- 

und Dienstleistungseinrichtungen in Ostbevern. Im Rahmen des „In-

tegrierten Handlungskonzepts Ortsmitte“ hat die Gemeinde die Siche-

rung dieser Funktion und eine Qualitätssteigerung der Aufenthalts- 

und Einkaufsqualität der Hauptstraße als städtebauliches Ziel formu-

liert. Mit Aufgabe der im Änderungsbereich befindlichen Schreinerei 

und einer Goldschmiedewerkstatt bietet sich nunmehr die Möglichkeit 

den Bereich der Hauptstraße 48 – 54 einer Neubebauung durch eine 

gemischt genutzte Bebauung mit Flächen für Einzelhandels- und 

Dienstleistungsnutzungen, Gastronomie und Wohnnutzungen im Sin-

ne dieses Zieles weiter zu entwickeln und in diesem Zusammenhang 

auch den rückwärtigen bisher gering genutzten Bereich der Grund-

stücke im Sinne der Innenentwicklung einer baulichen Nutzung zuzu-

führen.  

Geplant ist an der Hauptstraße ein dreigeschossiges Wohn- und Ge-

schäftshaus mit einer ergänzenden zweigeschossigen Wohnbebau-

ung bestehend aus drei Mehrfamilienhäusern im rückwärtigen 

Bereich.  

Da dieses Bebauungskonzept mit den Festsetzungen des bestehen-

den Bebauungsplanes nicht vereinbar ist, wird die vorliegende 6. Än-

derung des Bebauungsplanes „Ortsmitte II“ erforderlich.  

 

1.3 Derzeitige Situation 

Das Plangebiet wird derzeit durch eine Straßenrandbebauung ent-

lang der Hauptstraße und die im rückwärtigen Bereich gelegenen 

Gebäude der ehemaligen Schreinerei geprägt. Entsprechend weist 
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der Änderungsbereich bereits heute einen hohen Versiegelungsgrad 

auf. Westlich und östlich schließt sich entlang der Hauptstraße weite-

re Wohn- bzw. Wohn- und Geschäftshäuser an.  

Südlich des Änderungsgebietes finden sich entlang der Straße 

„Hanfgarten” überwiegend wohnbaulich geprägte Strukturen. 

 

1.4 Planungsrechtliche Vorgaben  

• Regionalplan 

Im gültigen Regionalplan Münsterland  ist das Plangebiet als „Allge-

meiner Siedlungsbereich” dargestellt. 

 

• Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan stellt für das Änderungsgebiet „Gemischte 

Bauflächen” dar. Die Änderung ist damit aus dem Flächennutzungs-

plan entwickelt. 

 

1.5 Planverfahren 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des bebauten Siedlungszu-

sammenhanges der Gemeinde Ostbevern. Aufgrund der geringen 

Größe des Plangebietes von ca. 0,4 ha und der dementsprechend 

zulässigen Grundfläche von weniger als 20.000 qm erfüllt das Ände-

rungsverfahren die in § 13a (1) Nr. 1 BauGB genannten Größenbe-

schränkungen. Durch die Änderung des Bebauungsplanes wird die 

Zulässigkeit von Vorhaben, die der Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung gem. dem Gesetz über die Umweltver-

träglichkeitsprüfung (UVPG) unterliegen, nicht begründet. Eine Beein-

trächtigung der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH) 

oder der europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesna-

turschutzgesetzes ist ebenfalls nicht zu befürchten.   

Das vorliegende Bauleitplanverfahren wird daher auf der Grundlage 

des § 13a BauGB und den danach geltenden Verfahrensvorschriften 

als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfah-

ren durchgeführt.  

Damit entfallen die Pflicht zur Durchführung einer frühzeitigen Bürger- 

und Behördenbeteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB, die Um-

weltprüfung gem. § 2 (4) BauGB nebst Umweltbericht gem. § 2a 

BauGB sowie die zusammenfassende Erklärung gem. § 10a BauGB. 

§ 4 c BauGB (Monitoring). 

Da die Größe der zulässigen Grundfläche weniger als 20.000 qm 

beträgt, finden die Vorschriften des § 13a (2) Nr. 4 BauGB auf den 

Bebauungsplan Anwendung. Demnach gelten Eingriffe, die aufgrund 

der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, im Sinne des 

§ 1a (3) Satz 6 BauGB als vor der planerischen Entscheidung erfolgt 

oder zulässig.  



 

 

 

 
5 

Bebauungsplan Nr. 29  

„Ortsmitte II“ – 6. Änderung 

Gemeinde Ostbevern 
 

 

 

2 Städtebauliche Konzeption  

Ziel der Planung ist es, mit der Entwicklung ergänzender Flächen für 

Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe und einem zusätzlichen 

Angebot an öffentlichen Stellplätzen, die Attraktivität der Hauptstraße 

zu steigern und damit einen Beitrag zur Stärkung der Hauptstraße als 

zentralen Bereich für Handel und Dienstleistungen der Gemeinde 

Ostbevern zu leisten.  

Entlang der Hauptstraße ist im östlichen Teil des Grundstücks die 

Errichtung eines dreigeschossigen Wohn- und Geschäftshauses ge-

plant, das sich in seiner Höhenentwicklung in die Bebauung entlang 

der Hauptstraße einfügt. Der westliche Teil des Grundstücks wird 

freigehalten und bietet Raum für eine neue Platzsituation an der 

Hauptstraße, die die Möglichkeit der Unterbringung öffentlicher Stell-

plätze bietet. 

Der rückwärtige Teil des Grundstücks wird künftig durch drei Mehr-

familienhäuser in zweigeschossiger Bauweise genutzt. 

Die Unterbringung der privaten Stellplätze erfolgt in zwei Tiefgaragen. 

Die Tiefgarage des Wohn- und Geschäftshauses an der Hauptstraße 

wird im Osten direkt von der Hauptstraße erschlossen, die Tiefgarage 

der Wohnbebauung wird im Westen über die vorhandene Stichstraße 

südlich der Hauptstraße erschlossen. 

 

 

3 Änderungspunkte 

3.1 Änderungspunkt 1 – Art der baulichen Nutzung 

Der gültige Bebauungsplan setzt für das Plangebiet bisher „Kernge-

biet” fest.  

Aufgrund des in dem vorliegenden Planungskonzept vorgesehenen 

hohen Anteils an Wohnnutzungen (insbesondere im rückwärtigen 

Planbereich) wird das Plangebiet nunmehr als „Mischgebiet” festge-

setzt.   

Die gem. § 6 (2) Nr. 6, 7 und 8 BauNVO sonst allgemein zulässigen 

Nutzungen (Gartenbaubetriebe; Tankstellen; Vergnügungsstätten im 

Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 in den Teilen des Gebiets, die überwie-

gend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind) werden ausge-

schlossen, um eine der Lage des Plangebietes im Ortskern 

angemessene, hochwertige Nutzungsstruktur zu sichern, die mit der 

dahinterliegenden Wohnnutzung verträglich ist.  

Aus gleichem Grunde werden auch die gem. § 6 (3) BauNVO sonst 

ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Vergnügungsstätten im Sin- 

ne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 außerhalb der in Absatz 2 Nr. 8 bezeichne-

ten Teile des Gebiets) im Bebauungsplan ausgeschlossen. 
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3.2 Änderungspunkt 2 – Maß der baulichen Nutzung 

• Grundflächenzahl  

Das Maß der baulichen Nutzung wird hinsichtlich der zulässigen 

Grundflächenzahl an die zulässigen Obergrenzen gem. BauNVO für 

Mischgebiete angepasst und entsprechend mit 0,6 festgesetzt.  

Eine Überschreitung der Grundflächenzahl durch Stellplätze und Ga-

ragen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen sowie bauliche Anlagen 

durch die das Grundstück unterbaut wird, ist gemäß § 19 (4) BauNVO 

bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 zulässig. 

Darüber hinaus wird festgesetzt, dass Dachflächen der Tiefgarage, 

die entsprechend der Festsetzung 3.1  zu begrünen sind, hierbei 

nicht mitzurechnen sind. Damit soll die Möglichkeit eröffnet werden, 

den privaten Stellplatzbedarf weitestgehend innerhalb der Tiefgarage 

unterzubringen.  Eine Beeinträchtigung gesunder Wohn- und Arbeits-

verhältnisse oder nachteilige Umweltauswirkungen sind durch diese 

Überschreitung nicht zu erwarten, da die Oberflächenversiegelung 

durch die festgesetzte Begrünung der Tiefgarage, die sich insbeson-

dere positiv auf das Kleinklima auswirkt, vermindert wird.  

Die Festsetzung einer Geschossflächenzahl erübrigt sich, da durch 

die Kombination von festgesetzter GRZ und Geschossigkeit das Er-

reichen bzw. das Überschreiten der zulässigen Obergrenze gemäß   

§ 17 BauNVO nicht möglich ist. 

 

• Geschossigkeit, Baukörperhöhe, Bauweise 

Für das Wohn- und Geschäftshaus an der Hauptstraße wird eine 

dreigeschossige Bebauung festgesetzt. Damit wird im vorderen 

Grundstücksteil die zulässige Geschossigkeit gegenüber dem beste-

henden Planungsrecht unverändert übernommen.  

Für die Wohngebäude im rückwärtigen Grundstücksbereich wird eine 

maximal zweigeschossige Bebauung festgesetzt. 

Zudem werden für die geplante Bebauung im Plan maximale Gebäu-

dehöhen in Meter über NHN entsprechend der Planung festgesetzt. 

Für das Wohn- und Geschäftshaus an der Hauptstraße wird eine 

Firsthöhe von maximal 66,60 m ü. NHN und eine Traufhöhe von ma-

ximal 59,60 m ü. NHN festgesetzt, für die rückwärtige Wohnbebau-

ung wird eine Firsthöhe von maximal 66,10 m ü. NHN und eine 

Traufhöhe von maximal 59,10 m ü. NHN festgesetzt. 

Diese entsprechen bezogen auf das Niveau der Hauptstraße (52,47 

m ü. NHN) einer maximalen Firsthöhe von ca. 14 m.  

Die Bauweise wird entsprechend dem geplanten Vorhaben nunmehr 

als „offene” Bauweise festgesetzt. 
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3.3 Änderungspunkt 3 – Überbaubare Flächen 

Die überbaubaren Flächen werden entlang der Hauptstraße entspre-

chend dem Vorhaben mit Baulinien festgesetzt. Im rückwärtigen 

Grundstücksteil umfassen diese die geplanten Baukörper mit einem 

gewissen Spielraum für die spätere Realisierung mit Baugrenzen. Für 

die Tiefgarage wird, soweit diese über die festgesetzten überbauba-

ren Flächen hinausgeht, eine ergänzende Festsetzung getroffen.   

 

3.4 Änderungspunkt 4 – Öffentliche Verkehrsfläche – 

Zweckbestimmung „Parkplatz” 

Um ein ergänzendes Angebot an öffentlichen Stellplätzen an der 

Hauptstraße zu schaffen, wird im Westen des Änderungsbereichs 

eine öffentliche Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung „Parkplatz 

festgesetzt.   

 

3.5 Bauliche Gestaltung gem. § 86 BauO NRW  

Die Dachneigung wird für den Änderungsbereich weiterhin mit 45° – 

500 festgesetzt. In dem mit einer max. III-geschossigen Bebauung 

festgesetzten von der Hauptstraße abgewandten Gebäudeteil des 

Wohn- und Geschäftshauses können abweichend davon 50 % der 

Dachflächen als Flachdach ausgebildet werden.  

Im Übrigen gilt auch für den Änderungsbereich die bestehende sepa-

rate Gestaltungssatzung für den Ortskern, das betrifft insbesondere 

die Fassadengestaltung mit den ortsüblichen roten Klinkern.  

 

 

4 Natur und Landschaft 

4.1 Eingriffsregelung 

Mit der Gesamtgröße von weniger als 20.000 qm versiegelbarer Flä-

che finden die Vorschriften des § 13a (2) Nr. 4 BauGB Anwendung.  

Hiernach gelten Eingriffe im Sinne des § 14 ff BNatSchG, die auf-

grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im 

Sinne des § 1a (3) Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung 

erfolgt oder zulässig. Entsprechend wird mit der vorliegenden Bebau-

ungsplanänderung kein Eingriff vorbereitet. Innerhalb des Ände-

rungsbereichs bestehen im Sinne des Vermeidungsprinzips keine 

erhaltenswerten Biotopstrukturen. 
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4.2 Artenschutz 

Im Zuge von Planungsvorhaben ist zu prüfen, ob artenschutzrechtli-
che Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG vorbereitet werden. 
Gemäß Handlungsempfehlung des Landes NRW* ist in einer  „arten-

schutzrechtlichen Prüfung“ festzustellen, ob Vorkommen europäisch 
geschützter Arten im Änderungsbereich aktuell bekannt oder zu er-
warten sind und bei welchen dieser Arten aufgrund der Wirkungen 
des Vorhabens Konflikte mit artenschutzrechtlichen Vorschriften po-
tenziell nicht ausgeschlossen werden können.  
 

• Bestandsbeschreibung 

Im Änderungsbereich befinden sich mehrere Gebäude, welche zu 

gewerblichen und wohnlichen Zwecken genutzt werden. Die meisten 

Gebäude sind älterer Bauweise und besitzen mit Dachpfannen be-

deckte Dachstühle. Die Gartenstrukturen weisen einige größere Ge-

hölze (Nadelgehölze mit einem Stammdurchmesser kleiner 50 cm) 

und Sträucher auf. Die ökologische Wertigkeit der Grünstrukturen ist 

als gering bis mittel einzustufen. Der anthropogene Nutzungsdruck ist 

hoch. Die umgebenden Strukturen sind ähnlich gestaltet und durch 

Siedlungsstrukturen geprägt. 

 

• Artvorkommen 

Laut Abfrage des Fachinformationssystems kommen im Bereich des 

Messtischblattes 3913 (Quadrant 3) 18 planungsrelevante Arten vor. 

Dazu gehören eine Säugetier-, 16 Vogel- und eine Reptilienart (s. 

Tab. 1) unter Berücksichtigung der vorhandenen Lebensräume (Gär-

ten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen, Gebäude).  

 

* Ministerium für Wirtschaft, 
Energie, Bauen, Wohnen und 

Verkehr NRW und des 
Ministeriums für Klimaschutz, 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur 
und Verbraucherschutz vom 
22.12.2010: Artenschutz in der 

Bauleitplanung und bei der 
baurechtlichen Zulassung von 
Vorhaben. Gemeinsame 
Handlungsempfehlungen  
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Tabelle 1: Planungsrelevante Arten für Quadrant 3 im Messtischblatt 3913 

 
• Vorkommen planungsrelevanter Arten 

Unter Berücksichtigung der Bestandsbeschreibung (s.o.), Vorbelas-

tung und Ausstattung des Änderungsbereiches mit Biotopstrukturen 

ist davon auszugehen, dass der Änderungsbereich in erster Linie 

durch sog. Ubiquisten, d.h. Tier- und Pflanzenarten mit einer großen 

Anpassungsbreite gekennzeichnet ist.  

Aus diesem Grund können einige der theoretisch vorkommenden 

planungsrelevanten Arten (vgl. Tab. 1) aufgrund ihrer spezifischen 

Habitatanforderungen und der vorgegebenen Habitatausstattung ein-

schließlich vorhandener Brut- und Nistplätze, Nahrungsquellen und / 

oder Überwinterungshabitate im Änderungsbereich ausgeschlossen 

werden.  

Bei der weiteren Untersuchung werden daher diejenigen Arten be-

trachtet, die aufgrund ihrer Habitatanforderungen nicht mit an Sicher-

heit grenzender Wahrscheinlichkeit innerhalb des 

Änderungsbereiches ausgeschlossen werden können. 

 

Hinsichtlich der Fledermäuse sind Quartiere in den Gehölzen auf-

grund des geringen Alters und der Gehölzart nicht anzunehmen. Da-
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her können Bruthabitate in den Gehölzen ausgeschlossen werden.  

Die Nutzung der Gebäudekomplexe als Sommerquartier ist nicht 

auszuschließen. Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstat-

bestände gem. § 44 BNatSchG ist es daher erforderlich, dass vor 

Abriss der Gebäude in Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbe-

hörde ein Fachgutachter die potenziellen Quartiere begutachtet und 

bewertet. Eventuell notwendige Vermeidungsmaßnahmen sind im 

Rahmen der Abrissgenehmigung festzuhalten. 

Die Gehölz – und Gartenstrukturen könnten im Sommer als Jagdha-

bitat dienen. Aufgrund der mittleren Wertigkeit und vorhandener 

Strukturen im Umfeld kann jedoch der Verlust einer essenziellen 

Funktion für die lokale Population ausgeschlossen werden. Dennoch 

sollte im Sinne des Vermeidungsprinzips und des allgemeinen Arten-

schutzes Gehölzrodungen nur außerhalb der Brut- und Aufzuchtzei-

ten von Vögeln und Fledermäusen, d.h. nicht in der Zeit vom 01.03. - 

30.09., durchgeführt werden. 

 

Vogelarten, die auf ein ausreichendes Vorkommen von Alt- / Tot-

holzbestände (Spechtvögel), u.a. auf Wälder, Waldränder (Schleier-

eule, Waldohreule, Steinkauz, Waldkauz, Kuckuck, Turteltaube), 

Grünländer, Äcker (Rebhuhn), Obstwiesen (Feldsperling), Heide- und 

Moorgebiete und / oder (die Nähe von) Gewässer(-n) (Eisvogel, 

Schwalben, Nachtigall) angewiesen sind, sind innerhalb des Ände-

rungsbereiches nicht zu erwarten. 

 

Dagegen kann ein Vorkommen von überfliegenden Greifvögeln (Ha-

bicht, Sperber, Turmfalke) nicht ausgeschlossen werden. Allerdings 

übernimmt der Änderungsbereich aufgrund seiner anthropogenen 

Vorbelastung (Bebauung) höchstens eine untergeordnete Rolle als 

Nahrungs- bzw. Jagdhabitat. Eine Funktion als Bruthabitat kann aus-

geschlossen werden, weil u.a. keine geeigneten Horstbäume vorhan-

den sind. 

 

Die Zauneidechse findet im Änderungsbereich keine geeigneten 

Habitatstrukturen vor. 

 

Trotzdem könnten die vorhandenen Gehölzstrukturen für europäi-

sche Vogelarten als Bruthabitat genutzt werden.  
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• Maßnahme 

Unter Berücksichtigung der folgenden Maßnahme werden durch die 

Änderung keine artenschutzrechtlichen Verbote gemäß § 44 

BNatSchG vorbereitet: 

• Auf der Ebene der Abrissgenehmigung muss durch fachgut-

achterliche Untersuchungen sichergestellt werden, dass Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten der potenziell vorhandenen 

Zwergfledermäuse nicht beschädigt werden und die ökologi-

sche Funktion im räumlichen Zusammenhang weiter erfüllt 

wird sowie der Erhaltungszustand der lokalen Population 

durch den Abriss nicht gefährdet wird. Die daraus resultieren-

den Vermeidungsmaßnahmen sind im Rahmen der Abrissge-

nehmigung festzuhalten. 

• Gehölzrodungen sollten nur außerhalb der Brut- und Auf-

zuchtzeiten von Vögeln und Fledermäusen, d.h. nicht in der 

Zeit vom 01.03. - 30.09., durchgeführt werden. 

Unter Berücksichtigung der oben genannten Maßnahme kann festge-

halten werden, dass bei der Umsetzung des Vorhabens keine Ver-

botstatbestände gemäß § 44 BNatSchG vorbereitet werden.  

Der entsprechende Hinweis wurde in der Planzeichnung ergänzt. 

 

4.3 Klimaschutz 

Das Plangebiet befindet sich in einem bereits erschlossenen Gebiet. 

Synergieeffekte der Erschließung sowie der Ver- und Entsorgung 

können daher genutzt werden.  

Des Weiteren werden neue Gebäude nach den aktuellen Vorschriften 

der Energieeinsparverordnung (EnEV) errichtet. Dadurch werden 

bautechnische Standardanforderungen zum effizienten Betriebsener-

giebedarf sichergestellt. 

Mit dem geplanten Vorhaben werden weder Folgen des Klimawan-

dels erheblich verstärkt, noch sind Belange des Klimaschutzes un-

verhältnismäßig negativ betroffen.  

 

4.4 NATURA 2000 

Das nächstgelegene FFH-Gebiet „Emsaue“ (DE-4013-301) befindet 

sich in ca. 5 km Entfernung – dies liegt außerhalb des Einwirkungsbe-

reiches der Planung. 
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5 Erschließung 

5.1 Anbindung an das Straßennetz 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt weiterhin von der Haupt-

straße bzw. durch die im Westen von der Hauptstraße ausgehende 

Stichstraße.  

 

5.2 Ruhender Verkehr 

Angrenzend an die Hauptstraße wird im Westen des Plangebietes 

eine öffentliche Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung „Parkplatz” 

festgesetzt, auf der 14 öffentliche Stellplätze entstehen können. Wei-

tere sechs öffentliche Stellplätze sollen erschlossen und über diese 

Fläche auf den angrenzenden  Bauflächen errichtet werden. 

Der private Stellplatzbedarf wird innerhalb der geplanten Tiefgaragen 

nachgewiesen. In der dem Wohn- und Geschäftshaus zugeordneten 

Tiefgarage entstehen 12, in der den Wohngebäuden zugeordneten 

Fläche entstehen insgesamt 16 Stellplätze. 

 

6 Sonstige Belange 

6.1 Immissionsschutz 

Im Rahmen der 4. Änderung des Bebauungsplanes „Ortsmitte II”, die 

eine Fläche unmittelbar westlich des vorliegenden Änderungsbe-

reichs zum Gegenstand hatte, wurde eine lärmtechnische Untersu-

chung erstellt. Demnach sind aufgrund des von der Hauptstraße 

ausgehenden Verkehrslärms passive Schallschutzmaßnahmen erfor-

derlich. Die Ergebnisse dieses Gutachtens sind auf den vorliegenden 

Änderungsbereich übertragbar.  

Somit wird eine textliche Festsetzung zum passiven Lärmschutz für 

Schlafräume, die zur Schallquelle ausgerichtet sind, in den Bebau-

ungsplan aufgenommen. 

 

6.2 Ver- und Entsorgung  

Der Änderungsbereich ist an die bestehenden, ausreichend dimensi-

onierten Ver- und Entsorgungsnetze angeschlossen. 

 

6.3 Altlasten 

Altlasten sind im Plangebiet nicht bekannt. 

 

6.4 Belange des Denkmalschutzes 

Belange des Denkmalschutzes sind nicht betroffen.  

 

*  Planungsbüro für Schallschutz 

Altenberge, Schalltechn. Unter-

suchung für den Beb.-Plan  

 Nr. 29 in Ostbevern, Senden, 

Feb. 2012 
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7 Verfahrensvermerke und Fragen zur Durchführung 

Nach Erlangung der Rechtskraft der vorliegenden Änderung verlie-

ren die bisherigen Festsetzungen in diesem Bereich ihre Gültigkeit.  

Der Bebauungsplanänderung wird ein städtebaulicher Vertrag zwi-

schen Gemeinde und dem Investor zu Grunde gelegt, in dem weite-

re Fragen der Umsetzung und Finanzierung geregelt werden. 

 

Bearbeitet im Auftrag 

der Gemeinde Ostbevern 

Coesfeld, 14.06.2018 

 

 

WOLTERS PARTNER 

Architekten BDA · Stadtplaner   

Daruper Straße 15 ·  

48653 Coesfeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostbevern , 14.06.2018 

 

 

 

 

Gemeinde Ostbevern 

Der Bürgermeister 
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